
Nachrichten.

81. Am 25. Sept. v. J. beging die Hahn’sche Buch­
handlung (früher Hofbuchhandlung) in Hannover die Feier 
ihres hundertjährigen Bestehens. Gestiftet durch Heinrich 
Wilhelm Hahn aus Lemgo († 1831) im J. 1792 und seit 1810 
durch ein zweites Geschäft in Leipzig erweitert, verblieb sie 
bis 1873 im Besitze des Sohnes und wird gegenwärtig von 
dem Urenkel ihres Begründers, dem Pr.-Lieutenant a. D. Herbert 
von Thielen, geleitet. Unter den vielfachen Verdiensten, welche 
sich dieses hochangesehene Geschäft um die Förderung der 
Wissenschaft und Literatur in den verschiedensten Richtungen 
erworben hat, berührt uns hier nur die Verbindung mit den 
Monumenta Germaniae. Seit dem J. 1825, in welchem G. 
H. Pertz, damals in Hannover ansässig, im Auftrage des Freih. 
vom Stein den Verlagscontract mit Hahn abschloss, ist unser 
Nationalwerk lange Zeit ausschliesslich, später in seinen Haupt­
theilen (ebenso wie diese Zeitschrift) von Hannover aus in die 
gelehrte Welt gegangen und hat seit seinem Beginn sowohl 
durch die vornehme und gediegene Ausstattung als auch durch 
die Reinheit des Druckes dem Verleger viele und wohlver­
diente Lobsprüche eingetragen. Die Glückwünsche der Central­
direction der Mon. Germ. schliessen sich daher zu diesem 
Jubelfeste denen vieler andrer Körperschaften in dankbarer 
Gesinnung mit bestem Rechte an, und in der Zuversicht, dass 
diese durch so lange Jahre gemeinsamer Arbeit gefestigte 
Verbindung sich auch ferner für lange Jahre in gleichem Sinne 
bewähren werde. Ein um die Buchhandlung wie um die M. 
G. hochverdienter Mann, der Procurist Karl Rossmässler, 
wurde leider seiner mehr als fünfzigjährigen Thätigkeit kurz 
zuvor, am 26. Juni, durch den Tod entrissen. E. D.

82. Am 1. Oct. 1892 ist Herr Dr. Jacob Schwalm als 
ständiger Mitarbeiter bei der unter Leitung des Herrn Prof. 
Weiland stehenden Ausgabe der Reichsconstitutionen einge­
treten. Herr Dr. Bertold Bretholz, bisher ständiger Mitarbeiter 
bei der unter Leitung des Herrn Hofraths Maassen stehen­
den Ausgabe der fränkischen Concilien ist am 1. Jan. 1893 
aus diesem Verhältnis ausgeschieden und nach Brünn über-

 ausschließlich zur  
nich . §53 und §60a–e UrhG


